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KOMMUNALWAHL 2026 

 

Information über amtliche Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachungen zur Kommunalwahl 2026 erfolgen beim  

Markt Biberbach gemäß § 98 GLKrWO durch den Wahlleiter oder 
dessen Stellvertreter in Form des öffentlichen Anschlags am Rathaus.  
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger und Wahlvorschlagträger um 
Beachtung.  
Die Bekanntmachungen werden zusätzlich im Amtsblatt und auf der 
Homepage des Marktes Biberbach veröffentlicht. 
Maßgeblich ist der öffentliche Anschlag am Rathaus! 
 
Auf der Homepage des Marktes Biberbach erfolgt die Veröffentlichung 
unter der Rubrik „Aktuelles-Kommunalwahl 2026“:  
 

 


